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QUALIFIZIERUNGSBERATUNG FÜR DEN AUFBAU VON  
QUALIFIZIERUNGSVERBÜNDEN 

Ein Qualifizierungsverbund ist ein Netzwerk mehrerer Betriebe, mit dem Ziel, gemeinsam 
und unter besonderer Berücksichtigung des „Productive Ageing-Ansatzes“ Qualifizie-
rungsmaßnahmen für die MitarbeiterInnen zu planen und durchzuführen.  

Die vom AMS und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) finanzierte Qualifizierungsberatung 
unterstützt den Aufbau von Qualifizierungsverbünden. Ziel dieser kostenlosen Beratung ist 
es, den Erfahrungsaustausch zwischen den Betrieben zu intensivieren, die Durchführung 
von lebenszyklus-orientierten Weiterbildungsaktivitäten zu erleichtern und die Beschäfti-
gung von ArbeitnehmerInnen zu sichern. 

Wer? 
Die Qualifizierungsberatung für den Aufbau von 
Qualifizierungsverbünden richtet sich an alle  
ArbeitgeberInnen, wenn sich 
1. mindestens drei Betriebe zusammenschließen 

und 
2. mindestens 50% der beteiligten Betriebe Klein- 

oder Mittelunternehmen sind.1) 

Was? 
Die BeraterInnen unterstützen die Betriebe  

 beim Aufbau eines Netzwerkmanagements, in 
das jede/r beteiligte ArbeitgeberIn eine/n  
VertreterIn entsendet, 

 bei der Festlegung von Verbundstatuten, um 
die Ziele, die Verantwortung und die Koordina-
tion im Netzwerkmanagement zu regeln, 

 bei der Erarbeitung eines Productive Ageing 
Konzeptes bei allen beteiligten ArbeitgeberIn-
nen, 

 bei der Erstellung eines Qualifizierungspro-
gramms im Rahmen des Productive Ageing 
Konzeptes. 

1)Als KMUs gelten Unternehmen, die weniger als 250 Personen 
beschäftigen und einen Jahresumsatz von höchstens EUR 50 Mio. 
oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens EUR 43 Mio. haben und 
sich zu höchstens 25 Prozent im Besitz von einem oder mehreren 
Unternehmen  befinden, welche nicht als KMUs definiert sind. 

Wie viel? 
Die maximale Dauer der Beratung beträgt je betei-
ligtem Unternehmen fünf Tage. Im Falle eines 
Qualifizierungsverbundes, an dem mindestens 
50% der beteiligten Unternehmen Kleinstbetriebe 
sind, beträgt die maximale Dauer der Beratung  
sechs Tage. Die Beratungskosten werden zur 
Gänze vom AMS und dem ESF übernommen. 

Wo? 
Dieses Angebot gilt in ganz Österreich. Für weitere 
Informationen wenden Sie sich bitte an den/die 
zuständige/n AMS-BeraterIn des Service für  
Unternehmen. 

 


